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Stellungnahme zum Entwurf einer Verordnung des Bundesministers für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung, mit der die Verordnung über die Festsetzung der Reisegebühren für 
die Teilnahme an Schulveranstaltungen neu erlassen wird 
 

Geschäftszahl: 2023-0.517.732 

 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
In offener Frist übermittelt die AHS-Gewerkschaft ihre Stellungnahme zum gegenständlichen Entwurf. 
 
Allgemeines 
 
Die AHS-Gewerkschaft begrüßt ausdrücklich, dass mit Inkrafttreten dieser Verordnung Lehrpersonen auch bei 
Schulveranstaltungen einen Beförderungszuschuss gemäß § 7 RGV in Anspruch nehmen können. Wir halten 
aber fest, dass die Höhe der Reisegebühren dringend valorisiert werden muss. Das betrifft die RGV und das 
EStG. Die Valorisierung der Tagesgebühr ist in den letzten 30 Jahren nicht erfolgt. 
Weiters führt die Budgetknappheit der Schulen schon jetzt dazu, dass zahlreiche Schulveranstaltungen nicht 
abgehalten werden können oder Lehrpersonen dazu genötigt werden, auf die Rückerstattung der Kosten bzw. 
auf die ihnen zustehenden Reisegebühren zu verzichten.  
 
Wir fordern daher eine deutliche Erhöhung der Schulbudgets. 
 
RG-SchVV 
 
Zu § 4: Selbstverständlich werden die Lehrpersonen nicht 1. Klasse mit der Bahn reisen können, wenn die 
Schüler:innen in der 2. Klasse sitzen. Aufgrund der Kapazitätsprobleme der ÖBB kann es aber zur Situation 
kommen, dass die Gruppe in der 1. Klasse reist. Durch die Nicht-Anwendbarkeit von § 7 Abs. 2 RGV wäre eine 
entsprechende Vergütung für die Lehrpersonen ausgeschlossen, die in einem solchen Fall aber wohl in der 1. 
Klasse reisen müssen, um der Aufsichtspflicht nachzukommen. 
 
§ 4 sollte daher sinngemäß lauten: „Entgegen der Bestimmungen von § 7 Abs. 2 der Reisegebührenvor-
schrift 1955 ist Lehrpersonen die Reise in der ersten Wagenklasse nur dann erlaubt, wenn die Schüler:innen 
ebenfalls in der ersten Wagenklasse reisen.“ 
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